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Gesetz
über die Staatsanwaltschaft 

der Deutschen Demokratischen Republik

vom 7. April 1977

K a p i t e l  I 

Stellung und Aufgaben der Staatsanwaltschaft 

§ 1
(1) Die Staatsanwaltschaft der Deutschen Demokratischen 

Republik ist ein zentrales Organ der einheitlichen sozialisti
schen Staatsmacht. Sie wacht in Verwirklichung der Be
schlüsse der Partei der Arbeiterklasse auf der Grundlage der 
Verfassung, der Gesetze und anderen Rechtsvorschriften der 
Deutschen Demokratischen Republik über die strikte Einhal
tung der sozialistischen Gesetzlichkeit.

(2) Die Staatsanwaltschaft leitet den Kampf gegen Straf
taten. Sie ist verpflichtet, gegen Rechtsverletzer die gesetz
lich vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen, und sichert, daß 
Personen, die Verbrechen oder Vergehen begangen haben, 
vor Gericht zur Verantwortung gezogen werden. Sie wirkt 
darauf hin, daß Rechtsverletzungen anderer Art von den zur 
ständigen Organen oder Leitern entsprechend den Rechtsvor
schriften geahndet werden.

§, 2
(1) Die Aufsicht der Staatsanwaltschaft über die strikte 

Einhaltung der Gesetzlichkeit und die einheitliche Anwen
dung des Rechts dient der Lösung der Aufgaben der soziali
stischen Staatsmacht bei der weiteren Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft, mit der grundlegende 
Voraussetzungen für den allmählichen Übergang zum Kom
munismus geschaffen werden. Die Staatsanwaltschaft hat ins
besondere beizutragen,
— die sozialistische Gesellschafts- und Staatsordnung, das 

sozialistische Eigentum und die Volkswirtschaft zu 
schützen;

— die gesetzlich garantierten Rechte und Interessen der Bür
ger zu schützen, zu wahren und durchzusetzen;

— das sozialistische Staats- und Rechtsbewußtsein der Bür
ger zu festigen und ihre gesellschaftliche Aktivität, Wach

samkeit und Unduldsamkeit gegen jegliche Rechtsverlet
zungen zu entwickeln sowie Rechtsverletzungen vorzu
beugen.

(2) Die Staatsanwaltschaft wirkt darauf hin, daß die bei
ter der Staatsorgane, der wirtschaftsleitenden Organe, der 
Kombinate, der Betriebe und Einrichtungen, die Vorstände 
der Genossenschaften und die Leitungen der gesellschaftlichen 
Organisationen ihre Verantwortung für die Durchsetzung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit und zur Gewährleistung von 
Ordnung und Sicherheit wahrnehmen und die damit verbun
denen Pflichten konsequent erfüllen.

§3
Zur Durchführung ihrer Aufgaben obliegt es der Staatsan

waltschaft,
— das Ermittlungsverfahren zu leiten, die Gesetzlichkeit der 

Ermittlungen der Untersuchungsorgane sowie des Voll
zuges der Untersuchungshaft zu gewährleisten;

— im Gerichtsverfahren zur Festigung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit mitzuwirken, insbesondere im Strafverfah
ren die staatliche Anklage zu erheben und sie vor Gericht 
zu vertreten;

— über die Gesetzlichkeit der Verwirklichung der Maßnah
men der strafrechtlichen Verantwortlichkeit, des Straf
vollzuges und der Wiedereingliederung zu wachen;

— über die strikte Einhaltung der sozialistischen Gesetzlich
keit durch die Staatsorgane, wirtschaftsleitenden Organe, 
Kombinate, Betriebe und Einrichtungen, Genossenschaf
ten, gesellschaftlichen Organisationen und Bürger zu wa
chen (Allgemeine Gesetzlichkeitsaufsicht).

§4
(1) Die Staatsanwaltschaft arbeitet mit den Volksvertretun

gen, den anderen Staatsorganen, den wirtschaftsleitenden 
Organen, den staatlichen und gesellschaftlichen Kontrollorga
nen, den gesellschaftlichen Organisationen und den Ausschüs-


